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Anfrage 

der Abgeordneten Dr.ERMACORA, Dr. BLENK 
und Genossen 

an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

betreffend die DurchfUhrunß des UOG 

Wie m~hrere Vorfälle in der letzten Zeit zeigen J ist die 

Durchführung desUOG - entgegen der Meinung deszustäncUgen 

Bundesministers - durch gravierende Mängel in der Gesetz­

mäßigkeit belastet: zu verweisen ist hier auf Vorgänge an 

der rechtswissenschaft lichen Fakultät in Innsbruck, wo -

wie bekannt - das Bundesministerium seinen eigenenBei~cheid 

unter dem Druck einer Verwaltungsgerichtshofbeschwerde 

. von Amtswegen beheben mußte; weiters auf die Einrichtung 

des interuniversitären EDV-Zentrums Wien, die ohne 

Anhörung der vom UOG hiefUr vorgesehenen Kollegialorgane 

erfolgt ist. Eine weitere Unsicherheit in d~rVollzichun~ 

des DOa bringen die beidenDurchfUhrungserlAsse zum UOG, 

die im Verorc-nungsblatt des Bundesmin:i steriums' veröffentlicht 

wurden. Es v'lirdwegen unklarer Formulierungen gerätselt, 

ob und, wenn ja ,we lche Aussagen. dieser·' DurchfUhrungserlässe 

verpflichtend·. sind . Die Klarstellung der Rechtsnatur des 

1. und 2. DurchfOhrungserlasses zum DOG ist aber für die 

Rechtssicherheit an den 8sterreichischen Universitäten 
wesentlich. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister für \Hssensch"aft und Forschung die nachfolgende 
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A n fra g e 

D Handelt es sich bei den Durchfahrcngserl~ssen zum 

UOG (1. und 2.DurchfUhrungserlaß) um - rechtlich unver-

bindl1che - Rechtsbelehrungen oder um verbindliche 

DurchfUhrungsverordnungen? 

2) Falls eine solche Gesamtqualifikation nicht m6glich 

-2 -

ist, welche Teile der DurchfDhrungserlässe sind nach dem 

Willen und de~ Absicht ~es Bundesnlinisters für unver-

bindlich und welche fOr verbindlich zu erachten? 

3) Welche Teile der DurchfUtlrungserl~sse berühren den selb­

ständigen und welche den übertragenen Wirkungsbereich 

der Universität? 

4) Warum werden die DurchfUhrungserl~sse zum UOG - jeden­

falls so0eit sie den se~bst[ndlgen Wirkungsbereich der 

. Universitäten berühren - nicht im Bundesgesetzblatt 

verlautbart? 

'5) Welche Teile der DurchfUhr~ngserlr5se werden Sie 1m 

Bundesgesetiblatt verlautbaren, um der Aufhebung von 

Teilen dieser Erlässe wegen Rechtswidr1gkeit der 

Kundmachungzu entgehen? 
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